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13. wiederholt ihr Bekenntnis zur UmsetZlJog der Ergeh- in der Oberzeugung, daß es bei der Menschenrechts-
oisse der Weltkoofereoz über Menschenrechte, auf der erziehung um mehr gebeo sollte als um die hloße Bereit
bekräftigt wurde, daß alle Meoscbemecbte allgemeiDgllltig und stellung von lofonnationen und daß diese vieImehr ein um
untellbar sind, einander bedingen·und miteinander verknflpft fassender Iebeoslanger Prozeß sein sollte, durch den Menschen 
sind und daß Demokratie, Entwicklung und die Achtung vor aller LIinder, ungeachtet ihres Entwicklungsstaodes, und aller 
den Menschenrechten und Gruodfi:eibeiten eng miteinander Gese1lscbaftsschichten lemeo, die WUrde anderer zu achten, 
zusammeoblingeo und sich gegenseitig stlIrkeo; und darilber aufgeklllrt werden, mit welchen Mitteln und 

14. fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
auf, in den Erkllirungen und Aktionsprogrammen, die von dem 
Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung, der Vierten Weltfrauen
konfereoz und der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und SiedIungsweseo (Habitat TI) verabschiedet werden 
sollen, den Faktoren Rechnung zu tragen, die zur Förderung 
und zum Schutz der Grundslitze des Rechts auf Entwicklung 
beitragen, wie in der Erkllirung über das Recht auf Entwick
lung dargelegt; 

15. beschließt, diese Frage auf ihrer filnfzigsteo Tagung 
unter dem UoleIpUDkt "Menschenrechtsfrageo, einschließlich 
anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung einer effektiven 
Ausübung der Menschenrechte und Grundfreibeiten" zu 
behandeln. 

94. Ple1llJ1'Sitvmg 
23. Dezember 1994 

49/184. Dekade der Vereinten Nationen fiIr Mensch ...... 
rec:hfserzlehnng 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen und 
in der Allgemeinen Erklärung der MenschenrechteIl ver
ankerten grundlegenden und universellen Grundslitzen. 

in Bekrliftigung des Artikels 26 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, demzufolge "die Bildung auf die volle 
Entfaltung der menschlichen PersönIichkeit und auf die 
Stärknng der Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten gerichtet" zu sein bat, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen anderer interna
tionaler Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte, 
beispielsweise den Artikel 13 des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kolturelle Rechtel18 und den 
Artikel 28 der Konvention über die Rechte des Kindes", in 
denen die Ziele des erstgenannten Artikels Niederschlag 
finden, 

unter BerfJcksichtigung der Resolntion 1993/56 der 
Menschenrecbtskommission vom 9. März 199331 , in der die 
Kommission empfahl, daß die Kenntnis der Menschenrechte, 
sowohl in ihrer theoretischen Dimension als anch in ihrer 
praktischen Anwendung. eine der Prioritäten der Bildungs
politik sein solle, 

in Anbetracht der Resolntion 1994/51 der Menschenrechts
kommission vom 4. März 199432, in der die Kommission dem 
Hohen KMnnissar der Vereinten Nationen fIlr Menschenrech
te nabelegte, unter seine konkreten ZieIsetzungen auch einen 
Aktionsplan fIIr die Dekade der Vereinten Nationen fIIr 
Menschenrechtserziehung aufzune1uoen, und in der sie den 
Generalsekretär bat, der Genera1versammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung über den Wirtschafts- und So
ziaIrat einen Aktionsplan fIlr eine Deknde fIlr Menschenrechts
erziehung vorzulegen, 

Met\todeo die Achtung dieser WUrde in allen Gesellschaften 
gewlihrIeistet werden knoo, 

SOWÜl in der Oberzeugung, daß die Meoscheorecbts
erziehung zu einem Eotwicklungsbegriff beiträgt. der mit der 
WUrde von Frauen und MIlnnern aller AltersgrUppeD im Bin
klang steht und der die vielfältigen Untetgtoppeo der Gesell
schaft, wie Kinder, aotoehthone Bevölkerungligtoppen, Min
derheiten und Behinderte, berücksichtigt, 

unter BerfJckslchtlgung der Anstrengungen, die Pädagogen 
und nichtstaatliche Organisationen in allen 'lbilen der Welt 
sowie zwiscbenstaatliche Organisationen, namentlich die 
Organisation der Vereinten Nationen fIIr Erziehung, WISSeD
schaft und Kultur, die Internationale Arbei1sorganisaon und 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, zur Förderung 
der Menschenrechtserziehung unternehmen, 

In der Oberzeugung, daß sich Frauen, Männer und Kinder 
nur dann voll als Meoscbeo entfalten kllnnen, weoa sie sieh 
aller ihrer Menscheorecbte - der bürgerlichen, der kolturellen, 
der wirtscbaftlicben, der politischen und der soziaIen - bewußt 
sind, 

die Alfl!assung vertretend, daß Menschenrechtseebung 
ein wichtiges Mittel Ist, um Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts zu beseitigen und durch die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte der Frauen Chancengleichheit zu 
gewährleisten, 

in Anbetracht des Weltaktionsplaos fIIr die Erziehung zu 
Menschenrechten und Demokratie138

, der von dem von der 
Organisation der Vereinten Nationen fIlr Etziebnng. W'1SSeD
schaft und KaItur vom 8. bis 11. März 1993 in Montreal 
abgeba1tenen Internationalen Kongreß über die Etziebung zu 
Menschenrechten und Demokratie verabschiedet wurde und 
demzufolge die Erziehung zu Menschemeebten und Demokra
tie an sich schon ein Menschenrecht und eine Voraussetzung 
fIlr die Verwirklichung der Meoscheorecbte, der Demokratie 
und der sozialen Gerechtigkeit Ist, 

daran erinnernd, daß der Hohe Kommissar der Vereinten 
Nationen fIIr Menschenrechte die Aufgabe bat, die ein
schlägigen Aufklärungs- und lnformationsprogramme der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Meoscheorecbte zu 
koordiniereot39 , 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen fIIr Menschenrechte!", worin 
dieser in Ziffer 94 erklDrt bat, daß die Menscbenrechtserzie
hung fIlr die Förderung harmonischer Beziehungen zwischen 
Gemeinschaften fIIr gegenseitige Thleranz und Verstlindnis 
und letztlich fIlr den Priedeo unabdingbar ist, 

13. Siehe A/CONF.1S1/PC/421Add.6. 
'" SIohe Resoludon 48/141.ZIlI'er4 e). 
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im Bewqßtseln der Erfahrungen auf dem Gebiet der ganisationen auf dem Gebiet der Menschenrechtserzielnmg 
Menscbenrechtserziehung, die von Operationen der Vereinten unterstiltzt werden sollen; 
Nationen für die Frieden_konsolidierung insbesondere von der 
Beobachtermission der Vereinten Nation:m in m Salvador und 
der Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kamb0-
dscha, gesammelt werden konnten, 

eingedenk der Erk1llrung und des Aktionsprogramms von 
Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabscbiedet wurden', insbesondere des 
Abschnitts TI, Ziffern 78 bis 82, 

1. nlmmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
~ über Menschenrechtserzielrung141, der gemIIß 
ihrer Resolution 48/127 vom 20. Dezember 1993 vorgelegt 
wurde; 

2. erkllJrt den am 1. Januar 1995 beginnenden Zehn
jabreszeitraum zur Deknde der Vereinten Nationen für Men
schenrechtsmziehung; 

3. begrqJJt den in dem Bericht des Generalsekretärs 
enthaltenen Aktionsplnn für die Deknde der Vereinten Natio
nen für Menschenrechtsmziehung (1995-2004)14' und bittet 
die Regierungen, Stellungnahmen vorzulegen, um den Ak
tionsplnn zu ergänzen: 

4. bittet den GeneraIsekretII, zu dem in Ziffer 3 genann
ten Zweck Vorschllige zu unterbreiten und dabei die von den 
Regierungen zum Ausdruck gebrachten Auffassungen zu 
beri1cksichtigen: 

5. appeUien an alle Regierungen, zur Durchfi1brung des 
Aktionsplnns beizutragen und sich verstärkt um die Beseiti
gung des Analphabetentums zu bemühen und Erziehung und 
Bildung auf die volle Entfaltung der menschllehen Persönlich
keit und die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten auszurichten; 

6. fordert die staatlichen und Dichtstaatliehen Ein
richtungen im Bildungsbereich 1IQChdrtlckl/ch at.if, sich 
verstärkt um die Ansarbeitung und Durchfi1brung von 
Programmen für Menschenrechtserzle1mng zu bemi1hen, wie 
in dem Aktionsplnn empfohlen, indem sie insbesondere 
einzelstaatliche Plllne auf dem GebIet der Menschenrechts
erziehung ausarbeiten und du:rchfllhren: 

7. ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen 
~::;:::=hte, die DurchfDhrung des Aktionsplnns ZU 

8. ersucht das Sektetariats-Zenttum für Menschenrechte 
und die Menschenrechtskonmrission, in Zusammenarbeit mit 
den MitgJiedstanten den Organen für die Überwachung der 
Anwendung der Menschenrechtsilbereinki1n und anderen in 
Betracht kommenden Organen und zustlindigen nlchtstaatU
chen OJganisationen, die Bemühungen des Hohen JCommissars 
zur Koordinierung des Aktionsplnns ZU untersti1tzen; 

9. ersucht den GeneraIsekteIIl, die Schaffung eines vom 
Zentrum für Menschenrechte zu verwaltenden freiwilligen 
Fonds für Menschenrechtsmziehung in Erwllgung zu ziehen, 
aus dem insbesondere die Tlltigkeiten der Dichtstaadlchen Or-

1<' A/491261-EI1994/110 und Add.l. 
1<. A/491261-EI1994/110/Add.l, AnItaog. 

10. bittet die SonderoJ:ganisationen und Progtamme der 
Vereinten Nationen, innerha1b ihres Zustindigkeitsberei.ehs 
einen Beitrag zur DurchfDhrung des Aktionsplnns zu 1eiBten; 

11. ersucht den Generalsekretii, diese Resolution a11nn 
Mitgliedern der intematlona1en Gemeinschaft und den mit 
Menschenrechts- und Bildnngsfragen befaßten zwischen
staatlichen und Dichtstaatliehen Organisationen zur Kenntnis 
zubringen; 

12. fordert die internationalen, regionalen und lllllionalen 
DichtstaatJichen Organisationen, insbesondere soweit sie sich 
mit Frauen-, Arbeits-, Entwicklungs- und Umweltfragen be
fassen, sowie alle anderen für soziale GerechtIgkeit eintre
tenden Gruppen, Menschenrechtsaktivisten, PlIdagogen, reli
giöse Organisationen und die Medien at.if, sich stärker an der 
schulischen und auBenichulischen Menschenrechtsmziehung 
zu beteiligen und mit dem Zentrum für Menschenrechte bei 
der praktischen Umsetzung der Deknde der Vmeinten Natio
nen für Menschenrechtsmziehung znsammenzuarbeiten; 

13. ersucht die bestehenden Organe für die Oberwaehung 
der Einhaltung der Menschenrechte, besonderes Gewicht 
darauf zu 1egen, daß die Mitgliedstaaten ihrer intemationa1en 
Verpflichtnng zur Fllrderung der Menschenrechtsmzung 
nachkommen; 

14. beschließt, diese Frage auf ihrer fDnfzigsten Thgung 
untm dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln 

94. PlenonIIvmg 
23. Dezember 1994 

49/185. Menscl1eJU"eclrte und 'Thrrorlswns 

Die GeneralveTSlll1l11llung, 

geleitet von den Clrlmdslitwl der Cbartn der Vereinten 
Nationen, der Allgemeinen Erk1IIrung der MenschenrechteIl 
und der Internationalen Menschenrechtapa17, 

eingedenk dessen, daß das wichtigate und grundlegendate 
Menschenreeht das Recht auf Leben ist, 

unter HInweIs auf die Erklllrung und das Aktionsprogmmm 
von Wten, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden', 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/122 vom 
20. Dezember 1993, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/46 der Men
schenrechtskommlssion vom 4. Mlirz 1994" und der Resolu
tion 1994/18 der Untmkommisoion für die Verhütung von 
Diskriminierung und den Sehutz von Minderheiten vom 
25. Augost 1994143

, 

erneut erkllJmu:l. daß alle Mitgliedstaaten verpfIlchtet sind, 
die Menschenreehte und Grundfreiheiten zu fl!rdem und zu 
sch\llzen und daß außerdemjedet einmlnc bestrebt sein sollte, 
ihre univmse1le und effektive Anerkennung und Binbaltung zu 
sichern, 




